
 
 

Wichtige Informationen zu Ihrer Anerkennung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie haben eine Anerkennung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhalten. Darüber 
ist die Ausländerbehörde informiert und wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Mit der Anerkennung können Sie einen Antrag auf Arbeitslosengeld II (SGB II) beim Fachdienst 
Arbeit des Landkreises Verden stellen.  
 
Ihre bisherigen Asylbewerberleistungen werden zum nächst möglichen Termin eingestellt. Sie 
erhalten über die Einstellung eine Nachricht und gleichzeitig den Antrag auf Arbeitslosengeld II 
(SGB II) sowie eine Liste der dafür benötigten Unterlagen. Diesen Antrag müssen Sie ausfül-
len, unterschreiben und zusammen mit den Unterlagen dem Fachdienst Arbeit zukommen las-
sen. Die gesamten Unterlagen können Sie per Post schicken an den  
 

Landkreis Verden 
Fachdienst Arbeit 
Lindhooper Str. 67 

27283 Verden (Aller) 
 

oder im Rathaus Ihrer Gemeinde oder direkt beim Landkreis Verden abgeben. 
 

Achtung: Sie erhalten nur Arbeitslosengeld II, wenn Sie den Antrag rechtzeitig  abgeben. 

 
Liegen alle Unterlagen vollständig vor, werden Ihre Leistungen umgehend berechnet. Sie erhal-
ten dann einen Bescheid über Ihr Arbeitslosengeld II. 
 
 
 
Für Ihre Qualifizierung, Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung ist dann die „Arbeit im Landkreis 
Verden“, kurz „ALV“, zuständig.  
 
Sie werden bald eine Einladung zu einem Termin hier im Kreishaus erhalten. Dann bekommen 
Sie weitere Informationen, die gegebenenfalls auch von einem Dolmetscher in Ihre Sprache 
übersetzt werden. 
 
Es ist wichtig, dass Sie zu Terminen kommen, wenn Sie eingeladen werden. Auch müssen Sie 
sich an schriftlich geschlossene Vereinbarungen (sogenannte Eingliederungsvereinbarungen) 
halten. Sonst kann Ihr Geld für den Lebensunterhalt gekürzt werden.  
 
Die Anschrift der ALV lautet: 

Arbeit im Landkreis Verden AöR (ALV) 
Lindhooper Str. 67 

27283 Verden (Aller) 
            Telefon: 04231 / 15 818 

Wichtig: Teilen Sie uns bitte Veränderungen in Ihren Lebensumständen mit wie z.B. Ar-
beitsaufnahme, Umzugspläne, geplante Reisen, Krankmeldungen. 


